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Betrifft 

Bundesgesetz, mit dem das Kraftfahrliniengesetz geändert wird; Begutachtung 

Die NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 29. Mai 2018 beschlossen, zum Entwurf 

eines Bundesgesetzes, mit dem das Kraftfahrliniengesetz geändert wird, wie folgt Stellung 

zu nehmen: 

 

1. Gegen den vorliegenden Entwurf bestehen keine Einwände. 

 

2. Aus Anlass des vorliegenden Begutachtungsverfahrens wird auf die Notwendigkeit 

einer Regelung zur Verbesserung der Mobilität im ländlichen Raum („Alternative 

Bedienungsformen“), wie sie im Rahmen der Landesverkehrsreferentenkonferenz vom 

28. April 2017 erörtert wurde, hingewiesen. 

 

3. In Niederösterreich wird derzeit der „Konzessionsassistent“ eingeführt, ein Programm, 

das die elektronische Verwaltung von Linien- und Haltestellenkonzessionen ermöglicht 

und so diesbezügliche Verfahren und Prozesse erleichtert. Um dieses oder ähnliche 

Instrumente effizient einsetzen zu können, ist es zielführend, dass Konzessionsanträge 

elektronisch eingebracht werden. Weiters sollte die Darstellung des Linienverlaufes 

von Buslinien nicht nur in verbaler Form möglich sein, sondern auch in Kartenform oder 
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als GIS-Datensatz. Schließlich wäre es zweckmäßig, eine Definition von „Bushalte-

stelle“ und „Bussteig“ in das Gesetz aufzunehmen.  

 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des National-

rates elektronisch übermittelt. 

 
 
Ergeht an: 
1. An das  Präsidium des Nationalrates 

                                     ------------------------------------------------ 
2. An das  Präsidium des Bundesrates 
3. An alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder des Bundesrates 
4. An alle Ämter der Landesregierungen zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors 
5. An die Verbindungsstelle der Bundesländer, Schenkenstraße 4, 1010 Wien 
6. An das Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz, 

Verfassungsdienst, Museumstraße 7, 1070 Wien 
7. Landtagsdirektion 
 

 
 
NÖ Landesregierung 

Mag.ª M i k l – L e i t n e r 

Landeshauptfrau 

 

 

 Dieses Schriftstück wurde amtssigniert.
Hinweise finden Sie unter:
www.noe.gv.at/amtssignatur 

6/SN-46/ME XXVI. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)2 von 2

www.parlament.gv.at

www.noe.gv.at/amtssignatur

		http://www.signaturpruefung.gv.at
	PDF-AS
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




